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Ausgabe: August 2007 
mit Ergänzung GMBl 2011 Nr. 16 S. 303 (01.06.2011) 

Technische Regeln 
für 

Arbeitsstätten 

Fluchtwege und Notausgänge, 
Flucht- und Rettungsplan ASR A2.3 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben dem Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von 
Arbeitsstätten wieder.  

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) ermittelt und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach § 7 der Arbeitsstättenverordnung im 
Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht.  

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung hinsichtlich der 
Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen sowie der Ableitung von geeigneten 
Schutzmaßnahmen. Bei Anwendung der beispielhaft genannten Maßnahmen kann der 
Arbeitgeber insoweit die Vermutung der Einhaltung der Vorschriften der 
Arbeitsstättenverordnung für sich geltend machen. Wählt der Arbeitgeber eine andere 
Lösung, muss er damit die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für 
die Beschäftigten erreichen. Grundlage hierfür ist die Gefährdungsbeurteilung nach dem 
Arbeitsschutzgesetz. Die Verpflichtung zur Dokumentation der umgesetzten 
Maßnahmen ergibt sich aus § 6 Arbeitsschutzgesetz.  

Mit der vorliegenden Arbeitsstättenregel wird auch die „Empfehlung des 
Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung zur Aufstellung von Flucht- und 
Rettungsplänen nach § 55 Arbeitsstättenverordnung“ (Bekanntmachung des BMA vom 
10.12.1987 - IIIb 2 - 34507 - 8) übernommen. 
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10 Ergänzende Anforderungen für Baustellen 

(1) Auf Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, haben 
sich diese Arbeitgeber bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gestaltung von 
Fluchtwegen abzustimmen. Die Hinweise des nach Baustellenverordnung bestellten 
Koordinators sind dabei zu berücksichtigen. 

(2) Die Anforderungen in den Punkten 5 und 6 dieser ASR sind aufgrund der 
örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten auf Baustellen nicht durchgehend 
anwendbar. In diesen Fällen sind in Abhängigkeit der Höchstzahl der Personen, die im 
Bedarfsfall den Fluchtweg benutzen, die Anordnung, die Abmessungen und die 
Ausführung der Fluchtwege im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. 
Fluchtwege können dann auch über temporäre Verkehrswege führen, z. B. Gerüste oder 
Anlegeleitern. 

(3) Fluchtwege, die nicht erkennbar ins Freie oder in einen gesicherten Bereich 
führen oder deren Verlauf sich während der Baumaßnahme wesentlich ändert oder 
unübersichtlich ist, müssen nach Punkt 7 gekennzeichnet sein. Auch in diesen Fällen ist 
ein Flucht- und Rettungsplan nach Punkt 9 erforderlich. 

(4) Die Kennzeichnung nach Punkt 7 hat zum frühest möglichen Zeitpunkt, 
spätestens nach Fertigstellung einzelner Bauabschnitte zu erfolgen. 

(5) Der Flucht- und Rettungsplan kann mit Baustelleneinrichtungsplänen oder 
Baustellenordnungen verbunden und abweichend von Punkt 9 (5) an einer zentralen 
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Stelle, z. B. dem sogenannten „Schwarzen Brett“, witterungsgeschützt ausgehängt sein. 
Insbesondere bei großen und komplexen bzw. unübersichtlichen Baustellen kann es 
erforderlich werden, orts-, geschoss- oder abschnittsbezogene Flucht- und 
Rettungspläne an anderen geeigneten Stellen auszuhängen. 

(6) Abweichend von Punkt 9 (6) hat der Arbeitgeber in Abhängigkeit der 
Baustellensituation über Veränderungen der Fluchtwege unverzüglich zu informieren.  

(7) Beispiele für Baustellen mit besonderen Gefährdungen nach Punkt 9 (8) sind:  

- Tunnelbau, 

- Arbeiten in Druckluft und Caissonbau, 

- Turm- und Schornsteinbau. 
 


